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Erwägungen
E. 1
X.___ , geboren 1958, meldete sich am 9. Oktober 2012 (Eingangsda tum) unter Hinweis auf Rücken- und Nackenschmerzen mit Ausstrahlung ins Bein und Ellbogen- und Schulterschmerzen beidseits bei der Sozialversiche rungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, zum Leistungsbezug an ( Urk. 8/1). Die IV-Stelle tätigte erwerbliche und medizinische Abklärungen, insbesondere holte sie das polydisziplinäre Gutachten des Y.___ vom 2 3. Dezember 2013 ( Urk. 8/33) ein. Nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren (Vorbescheid vom 1 7. März 2014, Urk. 8/36; Einwand vom 2. Mai 2014, Urk. 8/45) verneinte die IV-Stelle mit Verfügung vom 2 0. Mai 2014 ( Urk. 2) einen Rentenanspruch.
E. 1.1
Die Beschwerdegegnerin hielt in der angefochtenen Verfügung ( Urk. 2) dafür, dass das Valideneinkommen gestützt auf den Durchschnittsverdienst der Jahre 2003-2006 (bereinigt um die Nominallohnentwicklung) festzusetzen sei. Eine behinderungsangepasste Tätigkeit sei dem Beschwerdeführer vollumfänglich zumutbar, das Invalideneinkommen sei damit gestützt auf die Lohnstrukturer hebung des Bundesamtes für Statistik (LSE) für einen männlichen Hilfsarbeiter festzusetzen. Aufgrund der somatischen Einschränkungen sei ein Leiden sabzug von 10 % gerechtfertigt, so dass b ei Gegenüberstellung der beiden Vergleichs einkommen ein Invaliditätsgrad von 17 % resultiere .
E. 1.2
Der Beschwerdeführer brachte demgegenüber im Wesentlichen vor ( Urk. 1), dass aufgrund aller behinderungsbedingten und individuellen Faktoren eine Anstel lung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch unter einem unrealistisch grossen Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers denkbar sei. Das Finden eines entsprechenden Arbeitsplatzes erscheine zum Vornherein als ausgeschlossen, mithin bestehe keine Verwertbarkeit der verbliebenen medizi nisch theoretischen Arbeitsfähigkeit ( Urk. 1 S. 5). Auch unterscheide sich der im April 2014 von Dr. med. Z.___ , Fachärztin Psychiatrie und Psycho therapie FMH, festgestellte psychopathologische Befund erheblich von demjeni gen anlässlich der psychiatrischen Y.___ -Untersuchung vom Oktober 201 3. Ob anlässlich der Y.___ -Untersuchung einzelne Symptome zum Befund nicht erkannt bzw. nicht geprüft worden seien oder ob einzelne Symptome erst nach träglich hinzugekommen seien , könne offenbleiben. Beim Krankheitsbild des Beschwerdeführers sei eine invalidisierende Wirkung erstellt, da ein chronifi zierter , von den psychosozialen Kausalitäten losgelöster und somit verselbstän digter Gesundheitsschaden mit Beeinträchtigung der psychischen Integrität vor liege. Mithin sei die durch das psychische Leiden bewirkte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 40 % in jeglicher Tätigkeit erstellt.
Das Valideneinkommen sei gestützt auf den zuletzt im Jahr 2007 in der langjäh rig angestammten Berufstätigkeit als Bauarbeiter erzielte n Lohn festzu setzen . Wäre von der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auszugehen, so wäre ein Leidensabzug von 25 % vorzunehmen, so dass bei Gegenüberstellung des Validen- und des Invalideneinkommens ein Invaliditätsgrad von 61 % resultiere ( Urk. 1 S. 6 f.).
E. 1.3
In der Beschwerdeantwort ( Urk. 7) hielt die Beschwerdegegnerin dafür, dass das Y.___ Gutachten allen beweisrechtlichen Anforderungen genüge. Der Arztbe richt von Dr. Z.___ vermöge an der Y.___ Einschätzung nichts zu ändern.
Das Valideneinkommen sei gestützt auf die Tabellenlöhne der LSE festzusetzen, da der Beschwerdefüh r er seine Stelle bei der A.___ AG ohne Hin weise auf gesundheitliche Gründe im Jahr 2007 habe aufgeben müssen. In der Zeit danach sei er arbeitslos oder in kurzen Anstellungen tätig gewesen, so dass dies e Tätigkeiten nicht für die Berechnung des Valideneinkommens herangezo gen werden könn t e n . Auch sei die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit erstellt.
Vergleiche man das gestützt auf die LSE festgesetzte Valideneinkommen im Baugewerbe (Baugewerbe Ziff. 41-43, Männer, Anforderungsniveau 4) mit dem Invalideneinkommen ergebe sich ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad von 17 % .
E. 1.4
Der Beschwerdeführer hielt in seiner Stellu ngnahme vom 3. September 2014 ( Urk. 10) an den Ausführungen in der Beschwerde fest und machte geltend , dass auf die Feststellungen und die Beurteilung von Dr. Z.___ abzustellen sei, wonach allein aufgrund des psychischen Leidens die Arbeitsfähigkeit in jegli cher Tätigkeit um 40 % eingeschränkt sei. Die als Verweistätigkeiten genannten Kontroll- und Überwachungsarbeiten würden eine geistige Beweglichkeit voraussetzen, über die der geistig sehr schwerfällige Beschwerdeführer nicht verfüge. Überdies seien sie in länger andauernder körperlicher Zwangshaltung zu verrichten, wozu der Beschwerdeführer aufgrund des Zumutbarkeitsprofils nicht imstande sei. Bei Gegenüberstellung des in der Beschwerde geltend gemachten Invalideneinkommens und des in der Beschwerdeantwort zugestan denen Valideneinkommens resultiere ein Invaliditätsgrad von 58 % . 2.
E. 2
Hiergegen erhob der Versicherte am 1 8. Juni 2014 Beschwerde ( Urk. 1) und bean tragte, es sei die Verfügung aufzuheben und es sei ihm ab dem 1. März 2013 eine Invalidenrente auszurichten. Mit Beschwerdeantwort vom 2 6. August 2014 ( Urk.
E. 2.1
Anspruch auf eine Rente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung ( IVG ) Versicherte, die: a.
ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betäti gen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; b.
während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindes tens 40 % arbeitsunfähig ( Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allge meinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) gewesen sind; und c.
nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid ( Art.
E. 2.2
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Sie kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 IVG). Erwerbsunfä higkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychi schen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Einglie derung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).
E. 2.3
Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit können in gleicher Weise wie kör perliche Gesundheitsschäden eine Invalidität im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG bewirken. Nicht als Folgen eines psychischen Ge sundheitsschadens und damit invalidenversicherungsrechtlich nicht als rele vant gelten Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit, welche die versicherte Per son bei Aufbietung allen guten Willens, die verbleibende Leistungsfähigkeit zu verwerten, abwenden könnte; das Mass des Forderbaren wird dabei weitgehend objektiv be stimmt. Festzustellen ist, ob und in welchem Umfang die Ausübung einer Er werbstätigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt mit der psychi schen Beein trächtigung vereinbar ist. Ein psychischer Gesundheitsschaden führt also nur so weit zu einer Erwerbsunfähigkeit (Art. 7 ATSG), als angenommen werden kann, die Verwertung der Arbeitsfähigkeit (Art. 6 ATSG) sei der versi cherten Person sozial-praktisch nicht mehr zumutbar (BGE 131 V 49 E. 1.2 mit Hinweisen).
E. 2.4
) . Es beruht auf für die streitigen Belange fachärztlichen Untersuchungen durch die Gutachter ( Urk. 8/33 S. 15 ff. ; Urk. 8/33 S. 22 ff.; Urk. 8/33 S. 27 ff.; Urk. 8/33 S. 30 ff. ) und wurde in Kennt nis der relevanten Vorakten ( Urk. 8/33 S. 2 ff.) abgegeben. Es würdigt die vor ha ndenen Arztberichte sorgfältig, berücksichtigt die vom Beschwerdeführer geklagten Beschwerden und setzt sich mit diesen hinreichend auseinander. Die Darlegung der medizinischen Zusammenhänge ist einleuchtend und das Gut achten ist schlüssig.
Der Beschwerdeführer hielt dafür, es sei gestützt auf den Arztbericht von Dr. Z.___ von einer psychiatrisch begründeten Arbeitsunfähigkeit in Höhe von 40 % auszugehen und nicht auf das Gutachten der Y.___ abzustellen. Dem ist entgegenzuhalten, dass die begutachtenden Fachärzte in der interdisziplinä ren Beurteilung dargelegt haben, dass die objektivierbaren Befunde am Bewe gungsapparat die Schmerzen vollumfänglich erklären würden und entsprechend keine somatoforme Schmerzstörung diagnostiziert werden könne ( Urk. 8/33 S. 47). Die gegenteilige Beurteilung der behandelnden Psychiaterin Dr. Z.___ (vgl. Urk. 3 S. 3) vermag die interdisziplinäre Einschätzung der Objektivierbar keit der Schmerzen nicht zu entkräften. Auch ist
i n Bezug auf Berichte von behandelnden Arztpersonen auf die Erfahrungstatsache hinzuweisen, dass diese mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zwei felsfällen eher zu Gunsten ihrer Patientinnen und Patienten aussagen (BGE 135 V 465 E. 4.5, 125 V 351 E. 3b/cc).
Zusammenfassend ist gestützt auf das Y.___ Gutachten von einer vollumfängli chen Arbeitsfähigkeit in einer a ngepassten Tätigkeit (vgl. E. 3.2.6 ) auszugehen. 4.2
Der Beschwerdeführer bringt des Weiteren vor, dass seine Restarbeitsfähigkeit nicht mehr verwertbar sei.
Beim ausgeglichenen Arbeitsmarkt handelt es sich um eine theoretische Grösse, so dass nicht leichthin angenommen werden kann, die verbliebene Leistungsfä higkeit sei unverwertbar. So geht die Gerichtspraxis etwa davon aus, dass gar für funktionell Einarmige auf diesem Arbeitsmarkt genügend realistische Betäti gungsmöglichkeiten bestehen, oder dass selbst ein auf 25 % beschränktes Pen sum verwertbar ist (Urteil des Bundesgerichts 8C_724/2012 vom 8. Januar 2013 E. 4.3 mit Hinweisen und 8C_489/2007 vom 28. Dezember 2007 E. 4.1).
Eine Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit ist in denjenigen Fällen anzuneh men, in denen die zumutbare Tätigkeit nur in so eingeschränkter Form möglich ist, dass sie der ausgeglichene Arbeitsmarkt praktisch nicht kennt oder sie nur unter nicht realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitgebers möglich wäre und das Finden einer entsprechenden Stelle daher von vornherein als ausgeschlossen erscheint (Urteil des Bundesgerichts 9C 485/2014 vom 28. November 2014 E. 3.3.1 mit Hinweisen).
Der Beschwerdeführer ist in einer körperlich leichten Tätigkeit in Wechselposi tion , vorwiegend sitzend und nicht allzu l ange stehend , ohne Heben schwerer Lasten über 5 kg sowie nicht repetitiv in gebückter Haltung , ohne häufiges Treppensteigen und ohne Arbeiten auf Leitern, Gerüsten oder Dächern wegen der Sturzgefahr zu 100 % arbeitsfähig. Das Belastungsprofil erlaubt dem Beschwerdeführer Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten und ist somit nicht derart eingeschränkt, dass der aus geglichene Arbeitsmarkt eine ihm zumutbare Tätigkeit nicht kennen würde oder das Finden einer entsprechenden Stelle von einem nicht realistischen Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitge bers abhängig wäre. Dem Beschwerdeführer ist es demnach mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zumutbar, seine Restarbeitsfähigkeit vollumfänglich zu ver werten. 5.
Zu prüfen bleiben die erwerblichen Auswirkungen der in qualititativer Hinsicht ein geschränkten Arbeitsfähigkeit. 5.1 5.1.1
Bei erwerbstätigen Versicherten ist der Invaliditätsgrad gemäss Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei aus geglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (sog. Invalideneinkom men ), in Bezie hung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht in valid geworden wäre (sog. Valideneinkommen ). Der Einkom mensvergleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, dass die b eiden hypo thetischen Erwerbsein kommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad bestimmen lässt (sog. allgemeine Methode des Einkom mensvergleichs ; BGE 130 V 343 E. 3.4.2 mit Hinweisen). 5.1.2
Für den Einkommensvergleich sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des (hypotheti schen) Beginns des Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfäl lige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfü gungserlass respektive bis zum Einspracheentscheid zu berücksichtigen sind. Bevor die Verwaltung über einen Leistungsanspruch befindet, muss sie daher prüfen, ob allenfalls in der dem Rentenbeginn folgenden Zeit eine erhebliche Veränderung der hypothetischen Bezugsgrössen eingetreten ist. Gegebenenfalls hat sie vor ihrem Entscheid einen weiteren Einkommensvergleich durchzufüh ren (BGE 129 V 222 E. 4.2 in fine , 128 V 174, Urteil des Bundesgerichts I 156/02 vom 26. Mai 2003). 5.1.3
Für die Bestimmung des Invalideneinkommens ist primär von der beruflich-erwerblichen Situation auszugehen, in welcher die versicherte Person konkret steht. Ist kein solches tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, namentlich weil die versicherte Person nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine oder jedenfalls keine ihr an sich zumutbare neue Erwerbstätigkeit aufge nommen hat, so können nach der Rechtsprechung Tabellenlöhne gemäss den vom Bundesamt für Statistik periodisch herausgegebenen Lohnstrukturerhebun gen (LSE) herangezogen werden (BGE 126 V 75 E. 3b/ aa und bb , vgl. auch BGE 129 V 472 E. 4.2.1). Für die Invaliditätsbemessung wird praxisgemäss auf die standardisierten Bruttolöhne (Tabellengruppe A) abgestellt (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 mit Hinweis), wobei jeweils vom sogenannten Zentralwert (Median) aus zugehen ist. Bei der Anwendung der Tabellengruppe A gilt es ausserdem zu berücksichtigen, dass ihr generell eine Arbeitszeit von 40 Wochenstunden zugrunde liegt, weshalb der massgebliche Tabellenlohn auf die entsprechende betriebsübliche Wochenarbeitszeit aufzurechnen ist (BGE 129 V 472 E. 4.3.2, 126 V 75 E. 3b/ bb , 124 V 321 E. 3b/ aa ; AHI 2000 S. 81 E. 2a). 5.1.4
Wird das Invalideneinkommen auf der Grundlage von statistischen Durchschnitts werten ermittelt, ist der entsprechende Ausgangswert allenfalls zu kürzen. Mit dem sogenannten Leidensabzug wurde ursprünglich berücksichtigt, dass versicherte Personen, welche in ihrer letzten Tätigkeit körperliche Schwer arbeit verrichteten und nach Eintritt des Gesundheitsschadens auch für leichtere Arbeiten nurmehr beschränkt einsatzfähig sind, in der Regel das entsprechende durchschnittliche Lohnniveau gesunder Hilfsarbeiter nicht erreichen. Der ursprünglich nur bei Schwerarbeitern zugelassene Abzug entwickelte sich in der Folge zu einem allgemeinen behinderungsbedingten Abzug, wobei die Recht sprechung dem Umstand Rechnung trug, dass auch weitere persönliche und berufliche Merkmale der versicherten Person wie Alter, Dauer der Betriebszuge hörigkeit, Nationalität oder Aufenthaltskategorie sowie Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Höhe des Lohnes haben können. Ein Abzug soll aber nicht automatisch, sondern nur dann erfolgen, wenn im Einzelfall Anhalts punkte dafür bestehen, dass die versicherte Person wegen eines oder mehrerer dieser Merkmale ihre gesundheitlich bedingte (Rest-)Arbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlichem Einkommen ver werten kann. Bei der Bestimmung der Höhe des Abzuges ist der Einfluss aller in Betracht fallenden Merkmale auf das Invalideneinkommen unter Würdigung der Umstände im Einzelfall gesamthaft zu schätzen und insgesamt auf höchstens 25 % des Tabellenlohnes zu begrenzen (vgl. zum Ganzen BGE 126 V 75). Dabei ist zu beachten, dass allfällige bereits bei der Parallelisierung der Vergleichsein kommen mitverantwortliche invaliditätsfremde Faktoren im Rahmen des soge nannten Leidensabzuges nicht nochmals berücksichtigt werden dürfen (BGE 134 V 322 E. 5.2).
Wurde bei der Festsetzung der Höhe des Abzugs vom Tabellenlohn ein Merkmal oder ein bestimmter Aspekt eines Merkmals zu Unrecht nicht berücksichtigt, hat die Beschwerdeinstanz den Abzug gesamthaft neu zu schätzen. Es ist nicht von dem von der IV-Stelle vorgenommenen Abzug auszugehen und dieser ange messen zu erhöhen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_796/2013 vom 28. Januar 2014 E. 3 . 2 mit Hinweis auf SVR 2011 IV Nr. 31 S. 90, 9C_728/2009 E. 4.1.2). 5.2
Ein Rentenanspruch entsteht frühestens sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruches ( Art. 29 IVG). Der Beschwerdeführer meldete sich im Oktober 2012 bei der Beschwerdegegnerin zum Leistungsbezug an. Demnach hätte er frühestens ab April 2013 einen allfälligen Rentenanspruch, womit das Jahr 2013 den massgeblichen Vergleichszeitpunkt für den Einkommensvergleich darstellt. 5.3
Der Beschwerdeführer arbei tete von 1987 bis 2007 im gleichen B augeschäft . Ab dem Jahr 2007 hatte er wechselnde Arbeitsstellen und war zeitweise arbeitslos (Auszug aus dem individuellen Konto vom 2 4. Oktober 2012, Urk. 8/7).
Der Beschwerdeführer führte diesbezüglich aus, er habe 20 Jahre lang im Hoch bau gearbeitet , bis die Firma 2007 in Konkurs geraten sei ( Urk. 8/33 S. 15). Die begutachtenden Ärzte hielten dafür, dass retrospektiv mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen werden könne, dass die rein somatisch bedingten qualitativen Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit späte stens seit 2010 (respektive
n ach der 2. Ellbogenoperation bzw. Beginn der Rückenschmer zen) bestünden. Aufgrund der psychosozialen Belastungsfaktoren scheine es nach der Kündigung im Jahr 2007 zu einer Entwicklung von depressiven Symptomen gekommen zu sein ( Urk. 8/33 S. 44). Aufgrund des Konkurses des ehemaligen Arbeitgebers als auch der mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erst später entstandenen gesundheitlichen Einschränkungen ist mit überwiegen der Wahrscheinlichkeit erstellt, dass der Beschwerdeführer die Arbeitsstelle beim langjährigen Arbeitgeber nicht aus gesundheitlichen sondern infolge invaliden versicherungsrechtlich unbeachtliche r Gründe aufgab . Die weiteren Arbeitsein s ätze waren nicht von Dauer, so dass für die Festsetzung des Valideneinkom mens auf die Tabellenlöhne der LSE abzustellen ist .
Aufgrund der langjährigen Tätigkeit im Baugewerbe, zuerst während 20 Jahren im Hochbau, später als Fassadenmaler, ist der Lohn für Männer für das Anfor derungsniveau 4 im Baugewerbe in Höhe von Fr. 5‘310.-- heranzuziehen ( LSE 2010 TA1, Monatlicher Bruttolohn [Zentralwert] nach Wirtschaftsabteilungen, Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes und Geschlecht [1/2] - Privater Sektor, Ziff. 41-43 Baugewerbe). Bereinigt um die Nominallohnentwicklung für Männer im Baugewerbe/Bau (T 1.1.10, Nominallohnindex , Männer, 2011-2014, Stand 2010 = 100; Stand 2013 = 102.3) s owie um die wöchentliche A rbeitszeit ( T 03.02.03.01.04.01 Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen in Stunden pro Woche, Ziff. 41-43 Baugewerbe/Bau) resultiert ein massgebliches Valideneinkommen in Höhe von Fr. 67‘630.-- ( Fr. 5‘310.-- : 100 x 102.3 : 40 x 41.5 x 12) für das Jahr 201 3. 5.4
Für das Invalideneinkommen ist der Tabellenlohn für männliche Hilfsarbeiter in Höhe von Fr. 4‘901.-- heranzuziehen ( TA1, Monatlicher Bruttolohn [ Zentral wert ] nach Wirtschaftsabteilungen, Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes und Geschlecht [1/2] - Privater Sektor, Total, Anforderungsniveau 4). Bereinigt um die Nominallohnentwicklung (T1.1.10, Nominallohnindex, Männer, 2011-2014, Total Stand 2010 = 100; Stand 2013 = 10 2.5) sowie die wöchentliche Arbeits zeit (T 03.02.03.01.04.01 Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilun gen in Stunden pro Woche, Total, 41.7 Stunden/Woche) resultiert ein Invaliden einkommen in Höhe von Fr. 62‘844.30 ( Fr. 4‘901. -- : 40 x 41.7 : 100 x 102.5 x 12) für das Jahr 201 3.
Der Beschwerdeführer verrichtete über Jahre Schwerstarbeit auf dem Bau. Gestützt auf die in qualitativer Hinsicht zwar eingeschränkte aber in quantitati ver Hinsicht immer noch vollumfängliche Arbeitsfähigkeit sowie unter Berück sichtigung der weiteren persönlichen und beruflichen Merkmale ist ein Lei densabzug in Höhe von 10 % angemessen. Damit resultiert ein anrechenbares Invalideneinkommen in Höhe von Fr. 56‘559.90 (62‘844.30 x 0.9). 5.5
Stellt man das Valideneinkommen dem Invalideneinkommen gegenüber resul tiert eine Erwerbseinbusse in Höhe von Fr. 11‘070.10 ( Fr. 67‘630.-- - 56‘559.90), was einem Invaliditätsgrad von rund 16 % ( Fr. 11‘070.10 : Fr. 67‘630.--) ent spricht.
Vollständigkeitshalber ist darauf hinzuweisen, dass selbst bei einem Leidensab zug von 25 % ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad in Höhe von rund 30 % resultieren würde ( Valideneinkommen = 67‘630.--; Invalideneinkommen = 62‘844.30 x 0.75 = Fr. 47‘133.20; Erwerbseinbusse = Fr . 67‘630.-- - Fr. 47‘133.20 = Fr. 20‘496.80; Invaliditätsgrad = Fr. 20‘496.80 :
Fr. 67‘630.-- ).
Damit erweist sich die angefochtene Verfügung als rechtens und die Beschwerde ist vollumfänglich abzuweisen. 6 .
Gestützt auf Art. 69 Abs. 1 bis IVG ist das Besc hwerdeverfahren vor dem kantona len Versicherungsgericht bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen kostenpflichtig. Die Kosten sind nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert unter Berücksichtigung des gesetzlichen Rahmens ( Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.--) auf Fr. 600.-- festzusetzen und dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Das Gericht erkennt: 1.
Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.
Die Gerichtskosten von Fr. 600 .-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden dem Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt. 3.
Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwalt Reto Zanotelli - Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft) 4.
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1 5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).
Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu stellen.
Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit tel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei s ie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Der VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin HurstSchwegler
E. 7
unter Beilage ihrer Akten, Urk. 8/1-52) schloss die Beschwerde gegnerin auf Abweisung der Beschwerde, was dem Beschwerdeführer am 2 9. August 2014 zur Kenntnis gebracht wurde ( Urk. 9). Am 3. September 2014 nahm der Beschwerdeführer Stellung zur Beschwerdeantwort ( Urk. 10), was der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 4. September 2014 ( Urk. 11) mitgeteilt wurde. 3.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erfor derlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen. Das Gericht zieht in Erwägung: 1.
E. 8
ATSG) sind.
Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Vier telsrente , bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 60 % auf eine Dreiviertels rente und bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 70 % auf eine ganze Rente ( Art. 28 Abs. 2 IVG).
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